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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.1953

Norm

ABGB §1091 C

MG §21 Abs1 A2a

ZPO §560 C

Rechtssatz

Die Umdeutung eines in der Kündigung ausdrücklich als Bestandverhältnis bezüglich bestimmter Räume bezeichneten

Bestandverhältnisses in eine Unternehmenspacht ist nicht möglich, da dem Beklagten dadurch die Möglichkeit

genommen wurde, in den Einwendungen gegen das Vorliegen eines Bestandverhältnisses Stellung zu nehmen oder

weitere Einwendungen zu erheben, zu denen er auf Grund der Aufkündigung keinen Anlaß hatte.
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